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Strategie Kapital AG 

Cottbus 

Wertpapier-Kenn-Nummer: A2BPHP 

ISIN: DE000A2BPHP3 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: S140620250HV 

 

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 

 

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, 11. Juni 2025, um 10.00 Uhr Ortszeit, in der 

Alten Chemiefabrik, Parzellenstr. 21, 03050 Cottbus, stattfindenden, ordentlichen Hauptversammlung 

ein. 

 

Tagesordnung: 

 

Tagesordnungspunkt 1: 

Vorlage des gebilligten und festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 nebst Lagebe-

richt und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024. 

Die vorgenannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Strategie Kapital AG am Stadtring 4, 

03042 Cottbus, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus und stehen im Internet unter https://www.stra-

tegie-kapital.de/hauptversammlung/ zur Verfügung. 

Zu diesem Tagungsordnungspunkt ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. Der 

Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Voraus-

setzungen, unter denen die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses zu be-

schließen hätte, liegen nicht vor. 
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Tagesordnungspunkt 2: 

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das am 

31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Herrn Norman Mudring wird Entlastung erteilt. 

 

Tagesordnungspunkt 3: 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr im Wege der Einzelentlastung folgende Beschlüsse zu 

fassen: 

a) Herrn Jörg Grundmann wird Entlastung erteilt. 

b) Herrn Uwe Oesterreich wird Entlastung erteilt. 

c) Frau Gabi Wahnschapp wird Entlastung erteilt. 

 

 

Tagesordnungspunkt 4:  

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Die DMP Audit & Valuation GmbH, Am Kaiserkai 62, 20457 Hamburg, 

wird für das Geschäftsjahr 2025 zum Abschlussprüfer der Strategie Kapital AG sowie für eine etwaige 

prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr 2025 bis zur nächsten ordentli-

chen Hauptversammlung bestellt.  

 

Tagesordnungspunkt 5: 

Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats. 

Der Aufsichtsrat besteht nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 9 Abs. 1 der Satzung der Ge-
sellschaft aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversamm-
lung ist bei der Wahl des Aufsichtsrats nicht an Wahlvorschläge gebunden. 
 

Herr Jörg Grundmann, Herr Uwe Oesterreich und Frau Gabi Wahnschapp haben ihre Mandate mit Wir-

kung zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung am 11. Juni 2025 niedergelegt. Ihre regu-

läre Amtszeit hätte mit Ablauf der Hauptversammlung geendet, die über die Entlastung des Aufsichts-

rats für das Geschäftsjahr 2026 beschließt. Es ist deshalb eine Neuwahl zum Aufsichtsrat erforderlich. 
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Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft zusammen und besteht aus 

drei Mitgliedern. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Mitbestimmung. Die Hauptversammlung ist bei 

der Wahl des Aufsichtsrats nicht an Wahlvorschläge gebunden. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter lit. a) bis c) genannten Personen mit Wirkung ab 

Beendigung der Hauptversammlung am 11. Juni 2025 zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Die Be-

stellung der unter lit. a) bis c) genannten Personen erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Haupt-

versammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem 

Beginn der Amtszeit (also voraussichtlich die ordentliche Hauptversammlung 2030) beschließt. 

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass die vorgeschlagenen Kandidaten den zu erwartenden Zeit-

aufwand aufbringen können.  

a) Herrn Thomas Höder, Kaufmann, Carlow, Irland  
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: SPOB AG 

b) Herrn Dr. Soner Ulun, Ingenieur, Paris, Frankreich 
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine  

c) Herr Jon Woon, Kaufmann, Singapur 
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine 

 

Tagesordnungspunkt 6: 

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor: 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats, denen Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 erteilt wurde, erhalten 

für das Geschäftsjahr 2024 keine Vergütung/Aufwandsentschädigung. 

  

Tagesordnungspunkt 7: 

Beschlussfassung über die Namensänderung der Gesellschaft sowie eine entsprechende Änderung 

von § 1 Absatz 2) der Satzung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Firma der Gesellschaft zu ändern und zu beschließen: 

§ 1 Absatz 1) der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„1) Die Gesellschaft führt die Firma 

 

Deutsche Defence Beteiligungen AG“ 
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Tagesordnungspunkt 8: 

Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen sowie entsprechender Sat-

zungsänderung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor: 

Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.868.077,00, eingeteilt in 1.868.077 Stückaktien, 

wird gegen Einlagen um bis zu EUR 20.548.847,00 durch Ausgabe von bis zu 20.548.847 neuen, auf 

den Inhaber lautende Stückaktien mit einem Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 auf bis zu  

EUR 22.416.924,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe 

laufenden Geschäftsjahres zum Gewinnbezug berechtigt. Der Ausgabepreis der neuen Aktien gleicht 

dem Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und 

Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises, mindestens jedoch EUR 1,00 pro neu 

geschaffener Aktie. 

Die neuen Aktien sind zunächst den Aktionären im Verhältnis 1:11 zum Bezug anzubieten. Die Bezugs-

frist beträgt zwei Wochen ab Bekanntmachung des Bezugsangebots. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapi-

talerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Bezugspreis und die weiteren Bedingungen 

für die Ausgabe der Aktien festzusetzen. 

Zur Zeichnung der neuen Aktien wird ein Kreditinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 

1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätiges Unternehmen gegen Bareinlagen 

mit der Maßgabe zugelassen, die neuen Aktien den bisherigen Aktionären anzubieten (mittelbares Be-

zugsrecht) und den Erlös aus der Platzierung der Aktien im Rahmen des Bezugsangebots – nach Abzug 

von Kosten und Gebühren – an die Gesellschaft abzuführen.  

Die Gesellschaft kann die nicht bezogenen neuen Aktien anderweitig auch und insbesondere gegen 

Sacheinlage vergeben. Zur Zeichnung der 20.548.847 neuen Aktien werden insbesondere zugelassen: 

Herr Jon Woon Junyang, Singapur  

Herr Lim Chuanyau, Kuala Lumpur, Malaysia 

die Flyn Pte Ltd, Singapur 

Herr Tan Zhin Yong, Singapur 

Gegenstand der Sacheinlage sind 100% der Gesellschaftsanteile der Infinium Robotics PET Ltd.. Singa-

pur („Infinium“). Die Infinium ist im Bereich Robotik und künstlicher Intelligenz tätig. Ihre gegenwärti-

gen, bereits vermarkteten Produkte sind Roboter für die Automatisierung von Waren- und Industrie-

lagern. Die Infinium wird von der WPNO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PartG mbB, Berlin, bewertet. 

Das Gutachten wird auf der Homepage der Gesellschaft (https://www.strategie-kapital.de/hauptver-

sammlung/) rechtzeitig vor der Hauptversammlung einsehbar sein. 
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Die vorstehend aufgeführten, zur Zeichnung zugelassenen Personen bringen als Sacheinlage ihre An-

teile bzw. Rechte an der Infinium als Sacheinlage ein, sie sind im Verhältnis ihrer Beteiligung an der 

Infinium zur Zeichnung der gegen Sacheinlage auszugebenden Aktien berechtigt. Die als Gegenleistung 

für die Sacheinlage auszugebenden Stückaktien mit einem Anteiligen Wert am Grundkapital von  

EUR 1,00 werden mit mindestens EUR 1,00 bewertet.  

Für die Erbringung der Sacheinlage können bis zu 20.548.847 Aktien der Gesellschaft gewährt werden. 

Die Anzahl der zu gewährenden Aktien ist abhängig von der gemäß §§ 183, 183a AktG zu ermittelnden 

Werthaltigkeit der Sacheinlage und von der Anzahl der nicht bezogenen Aktien, die als Gegenleistung 

für die Erbringung der Sacheinlage zur Verfügung stehen.  

Der Vorstand wird ermächtigt, unter Beachtung der gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre den ge-

mäß § 188 Abs. 3 Nr. 2 AktG erforderlichen Vertrag mit den vorgenannten Gesellschaftern der Infinium 

als denjenigen Personen, von denen die Sacheinlage erworben wird, abzuschließen, das entspre-

chende Sacheinlagenprüfungsgutachten einzuholen und dieses im Vorfeld der Hauptversammlung auf 

der Homepage der Gesellschaft zu veröffentlichen (https://www.strategie-kapital.de/hauptversamm-

lung/). 

Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird unwirksam, wenn nicht innerhalb von sechs 

Monaten nach dem Tag dieser Hauptversammlung oder, sofern Anfechtungsklagen gegen den Haupt-

versammlungsbeschluss erhoben werden, innerhalb von sechs Monaten nachdem die entsprechenden 

Gerichtsverfahren rechtskräftig beendet wurden bzw., sofern ein Freigabebeschluss nach § 246a AktG 

ergeht, mindestens 100.000 neue Stückaktien gegen Bareinlage gezeichnet sind. Eine Durchführung 

der Kapitalerhöhung nach dem in dem vorangehenden Satz bezeichneten Zeitraum ist nicht mehr zu-

lässig. 

Für jeweils eine auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktie können elf neue – auf den Inhaber 

lautende – nennwertlose Stückaktien bezogen werden. 

Die Kosten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung trägt die Gesellschaft.  

Die Durchführung der Kapitalerhöhung kann auch in mehreren Tranchen zum Handelsregister ange-

meldet werden, insbesondere können auch die Aktien, die gegen Sacheinlagen gezeichnet werden, 

getrennt von den Aktien, die gegen Bareinlagen gezeichnet werden, zur Eintragung angemeldet wer-

den. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des 

Grundkapitals) entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen. 
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Tagesordnungspunkt 9: 

Beschlussfassung über die Aufhebung des alten und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

sowie die entsprechende Satzungsänderung 

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor: 

a) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

Mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Eintragung der nachfolgend unter Buchstabe b) beschlossenen 

Satzungsänderung in das Handelsregister und unter gleichzeitiger Aufhebung des zu diesem Zeit-

punkt noch bestehenden und noch nicht ausgenutzten Genehmigten Kapitals 2024 gemäß § 5  

Abs. 2 der Satzung einschließlich der hierfür erteilten Ermächtigung wird der Vorstand ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf Jah-

ren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses genehmigten Kapitals im Handelsregister, ein-

malig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 11.208.462,00 durch Ausgabe neuer auf den Inha-

ber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2025).  

Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug (auch im Wege des mittelbaren 

Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz) anzubieten. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Ak-

tionäre ganz oder teilweise auszuschließen.  

Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in den folgenden Fällen zulässig: 

(i)  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse gehan-

delt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), der 

auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 

anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des bereits eingetragenen Grundkapitals nicht über-

steigt, und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse 

gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 

Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzu-

rechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeit-

punkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss 

des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung ge-

setzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der 

neuen Aktien durch einen Emissionsmittler untergleichzeitiger Verpflichtung des Emissions-

mittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten 

zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;  

(ii)  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie 

z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder 

sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und 

sonstigen Finanzinstrumenten; 



7 

(iii)  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder 

ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand-

lungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien indem Umfang einzuräumen, 

wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer 

Options-bzw. Wandlungspflicht zustünde, oder 

(iv)  für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte 

und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Dies umfasst 

die Ermächtigung zur Ausgabe von Vorzugsaktien unter Gewährung oder Ausschluss des gesetzlichen 

Bezugsrechts. Der Vorstand wird ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß§ 186 Abs. 5 

AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 

KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum 

Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechen dem jeweiligen Umfang der 

Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2025 abzuändern. 

b) Satzungsänderung 

§ 5 Abs. 2 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft 

bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses genehmigten Kapitals 

im Handelsregister, einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 11.208.462,00 durch ein- 

oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-

einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugs-

recht zu. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-

näre ganz oder teilweise auszuschließen.  

Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in den folgenden Fällen zulässig: 

(i)  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse gehan-

delt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), der auf 

die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 

Betrag des Grundkapitals 10 % des bereits eingetragenen Grundkapitals nicht übersteigt, und 

der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten 

Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des 

Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-

terschreitet. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf 

Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnut-

zung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in 

unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben be-

ziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im 

Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen 
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Emissionsmittler untergleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien ei-

nem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Be-

trag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;  

(ii)  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Un-

ternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. 

Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sons-

tigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonsti-

gen Finanzinstrumenten; 

(iii)  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder 

ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand-

lungs-rechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien indem Umfang einzuräumen, wie 

es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Opti-

ons-bzw. Wandlungspflicht zustünde, oder 

(iv)  für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen. Der Vorstand wird ermäch-

tigt, den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Be-

dingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktien-

rechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 

Dies umfasst die Ermächtigung zur Ausgabe von Vorzugsaktien unter Gewährung oder Ausschluss 

des gesetzlichen Bezugsrechts.  

Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von 

einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG 

tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum 

Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der 

Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2025 abzuändern.“ 

c) Weitere Anweisungen 

Das Genehmigte Kapital 2025 soll erst und nur dann zur Eintragung im Handelsregister angemeldet 

werden, wenn die vorstehend unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagene Barkapitalerhöhung 

beschlossen und vollständig durchgeführt ist. Falls das Grundkapital nach Erhöhung des Grundka-

pitals oder Feststehen der Nichtdurchführung weniger als die angestrebten EUR 22.416.924,00 

beträgt, wird der Vorstand ermächtigt, diesen Beschluss betraglich derart anzupassen, dass das 

Genehmigte Kapital 2025 maximal 50% des dann tatsächlichen vorliegenden Grundkapitals be-

trägt. 
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen 

des Genehmigten Kapitals 2025 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

a) Einleitung 

Der Vorstand hat zu Punkt 9 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 

2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss erstattet. Der Be-

richt ist vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Homepage der Gesellschaft zu-

gänglich. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 9 die Schaffung eines genehmigten Ka-

pitals 2025 in Höhe von bis zu EUR 11.208.462,00 vor. Das genehmigte Kapital soll die Flexibilität der 

Gesellschaft erhöhen und ihr im Interesse ihrer Aktionäre zusätzliche Handlungsmöglichkeiten einräu-

men. 

Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären grund-

sätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelbaren Bezugsrechts abgewickelt werden 

kann. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten 

Fällen das Bezugsrecht ausschließen zu können. 

b) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 10 % 

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann insbesondere bei Barkapitalerhöhungen im Hinblick auf bis zu  

10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 

Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der 

bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht we-

sentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, erleichterter Bezugsrechtsausschluss). Auf die  

10 %ige Beschränkung sind andere Fälle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses aufgrund einer 

gegebenenfalls noch zu beschließenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung anzurechnen, so-

weit dies gesetzlich geboten ist. Die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre im Hinblick auf Barka-

pitalerhöhungen, die 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, ausschließen zu können, versetzt die 

Gesellschaft in die Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur Unternehmensfinanzierung kurzfristig, ohne 

das Erfordernis eines mindestens 14 Tage dauernden Bezugsangebotes, flexibel auf sich bietende güns-

tige Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien bei institutionellen Anlegern platzieren 

zu können.  

Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Re-

gelfall, in dem das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. Durch die Beschränkung 

auf 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächtigung vorhandenen 

Grundkapitals wird das Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf eine quotenmäßige Verwässe-

rung ihrer Beteiligung berücksichtigt. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote beibehalten wollen, kön-

nen durch Zukäufe über die Börse die Reduzierung ihrer Beteiligungsquote verhindern. Im Falle des 

erleichterten Bezugsrechtsausschlusses ist zwingend, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den Bör-

senkurs nicht wesentlich unterschreitet. Damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich 

einer wertmäßigen Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Durch diese Festlegung des 

Ausgabepreises nahe am Börsenkurs wird sichergestellt, dass der Wert des Bezugsrechts für die neuen 

Aktien sich praktisch der Nullmarke nähert. 
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c) Bezugsrechtsausschluss bei Sachleistungen 

Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb 

von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutz-

rechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten 

oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sons-

tigen Finanzinstrumenten, ausgeschlossen werden. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit er-

halten, auf nationalen und internationalen Märkten flexibel auf sich bietende Gelegenheiten insbeson-

dere zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie auf Ange-

bote zu Unternehmenszusammenschlüssen reagieren zu können. Insbesondere im Rahmen von Un-

ternehmens- oder Beteiligungserwerben bestehen vielfältige Gründe, Verkäufern statt eines Kaufprei-

ses ausschließlich in Geld, auch Aktien oder nur Aktien zu gewähren. Insbesondere kann auf diese 

Weise die Liquidität der Gesellschaft geschont und der / die Verkäufer an zukünftigen Kurschancen 

beteiligt werden. Diese Möglichkeit erhöht die Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisitio-

nen. Der Gesellschafterwächst dadurch kein Nachteil, denn die Emission von Aktien gegen Sachleistung 

setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien 

steht. Der Vorstand der Gesellschaft wird bei der Ausnutzung der Ermächtigung sorgfältig die Bewer-

tungsrelation zwischen der Gesellschaft und der erworbenen Beteiligung bzw. des Unternehmens prü-

fen und im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre den Ausgabepreis der 

neuen Aktien und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe festlegen. 

d) Bezugsrechtsausschluss bei Schuldverschreibungen 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber der von der Gesellschaft 

oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand-

lungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung dieser Ermächtigung den 

Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsklauseln der  

Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den Inhabern der 

Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem 

Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts 

bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflichtzustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält 

der Vorstand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 untersorgfältiger 

Abwägung der Interessen zwischen beiden Alternativen zu wählen. 

e) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

Ferner ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht zur Vermeidung 

von Spitzenbeträgen auszuschließen. Spitzenbeträge können sich aus dem Umfang des jeweiligen Vo-

lumens der Kapitalerhöhung und der Festlegung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der 

vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht ein glattes Bezugsverhältnis 

und erleichtert so die Abwicklung der Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 

freien Spitzen werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

Soweit der Vorstand während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird er in der folgen-

den Hauptversammlung hierüber berichten. 
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I. Teilnahmebedingungen  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung ihres Stimmrechts sind nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bis spätestens zum Ablauf des 04. Juni 2025 

(24:00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 

unter der nachstehenden Adresse oder E-Mail-Adresse angemeldet haben.   

Strategie Kapital AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Telefax: +49 (0)89 88 96 90 633 

E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu 

Die Aktionäre müssen die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts nachweisen. Hierfür ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 

Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienst-

leistungsinstitut erforderlich. Der Nachweis hat sich gemäß § 17. Abs. 2 der Satzung auf den Beginn 

des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. den 21. Mai 2025 (0:00 Uhr MESZ), zu beziehen (Nach-

weisstichtag) und muss der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-

Mail-Adresse bis spätestens zum Ablauf des 04. Juni 2025 (24:00 Uhr MESZ) zugegangen sein. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen ge-

eigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form 

erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär von der Teilnahme an der Hauptversammlung und der 

Ausübung des Stimmrechts ausschließen. 

Nach fristgemäßer Anmeldung einschließlich Eingang des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Ge-

sellschaft unter der oben genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse werden den Akti-

onären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt bzw. am Versammlungsort hinterlegt. Die 

Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme 

an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. 

II. Stimmrechtsvertretung 

Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen möchten, können ihr Stimm-

recht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. durch einen Intermediär, eine Akti-

onärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. 

Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des 

Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 

der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Aktionäre können für 

die Vollmachtserteilung den Vollmachtsvordruck auf der Eintrittskarte, welchen sie nach Anmeldung 

erhalten, oder auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.strategie-kapital.de/haupt-

versammlung/ abrufbar ist, benutzen. Die Verwendung dieses Vollmachtsformulars ist nicht zwingend; 

es ist ebenfalls möglich, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen. 

http://www.strategi-kapital.de/hauptversammlung/
http://www.strategi-kapital.de/hauptversammlung/
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Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das Aktiengesetz gleich-

gestellte Personen können im Rahmen der für sie bestehenden aktiengesetzlichen Sonderregelung (§ 

135 AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu erteilenden Vollmachten vorsehen. Diese An-

forderungen können bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden erfragt werden. 

Die Erklärung der Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihr Widerruf und die Übermittlung 

des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf 

muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder 

der Gesellschaft unter der folgenden Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen: 

Strategie Kapital AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Telefax: +49 (0)89 88 96 90 655 

E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu 

Ergänzend bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechts-

vertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft dür-

fen das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen ausüben. Weisungen an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen der Gesellschaft mit der Vollmacht bis spätestens  

10. Juni 2025 (24:00 Uhr MESZ), schriftlich, per Fax oder per E-Mail an 

Strategie Kapital AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Telefax: +49 (0)89 88 96 90 655 

E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu 

zugehen.  

Gleiches, einschließlich der vorgenannten Frist, gilt für die Änderung von Weisungen an die Stimm-

rechtsvertreter der Gesellschaft und den Widerruf der Vollmacht. 

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Ein-

trittskarte zur Hauptversammlung und steht auch unter der Internetadresse https://www.strategie-

kapital.de/hauptversammlung/ zur Verfügung. 

Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen die-

sen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Den von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermes-

sensspielraum zu. Bei Abstimmungen, für die keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthalten 

sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme oder nehmen nicht an der Abstimmung teil. Die Stimm-

rechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesell-

schaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbe-

schlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  

http://www.strategi-kapital.de/hauptversammlung/
http://www.strategi-kapital.de/hauptversammlung/
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Zu beachten ist weiter, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Hinblick auf Abstimmungen 

über eventuelle, erst in der Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge 

nicht bevollmächtigt sind und ihnen diesbezüglich auch keine Weisungen erteilt werden können. 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung er-

schienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertre-

ter der Gesellschaft auch in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der wei-

sungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

III. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 

von 500.000 € erreichen (Letzteres entspricht 500.000 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände 

auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 

des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 

über den Antrag halten, wobei § 70 AktG bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. 

Der Tag des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen.  

Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich voraus-

gehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 BGB sind nicht 

entsprechend anzuwenden.  

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 

ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 

17. Mai 2025 (24:00 Uhr MESZ) zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende  

Adresse: 

Strategie Kapital AG 

- Vorstand - 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

 

IV. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt 

der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-

schlussprüfern, die vor der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden sollen, sind ausschließlich 

an die nachstehende Anschrift, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu richten. Anderweitig adressierte 

Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

Strategie Kapital AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Telefax: +49 (0)89 88 96 90 655 

E-Mail: antraege@linkmarketservices.eu 
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Bis spätestens zum 27. Mai 2025 (24:00 Uhr MESZ), bei vorstehender Anschrift, Telefax-Nummer oder 

E-Mail-Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene Gegenanträge und Wahlvor-

schläge werden, soweit sie den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind, im Internet unter 

https://www.strategie-kapital.de/hauptversammlung/ unverzüglich veröffentlicht.  

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 

veröffentlicht.  

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiede-

nen Tagesordnungspunkten und Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-

schlussprüfern auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, 

bleibt unberührt.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, auch wenn sie 

der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt wurden, nur dann zur Abstimmung gelangen können, 

wenn sie während der Hauptversammlung gestellt werden. 

V. Auskunftsrecht gem. §131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegen-

heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages-

ordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Wir weisen darauf hin, dass der 

Vorstand unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen die Auskunft verweigern darf. 

Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre und Aktionärsvertreter, die in 

der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an 

o.g. Adresse zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwor-

tung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt 

VI. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft  

EUR 1.868.077,00 und ist eingeteilt in 1.868.077 auf den Inhaber lautende Stückaktien. 

Alle 1.868.077 Stückaktien sind teilnahme- und stimmberechtigt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt 

der Einberufung keine eigenen Aktien. 

 

Cottbus, im April 2025 

Strategie Kapital AG 

Der Vorstand 

  

http://www.stratgei-kapital.de/hauptversammlung/
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie 
Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212  

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses S140620250HV 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE000A2BPHP3 

2. Name des Emittenten  Strategie Kapital AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  11.06.2025 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20250611] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

08:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung  

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Alte Chemiefabrik, Parzellenstr. 21, 03050 Cottbus, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  21.05.2025, 00:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20250520] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://www.strategie-kapital.de/hauptversammlung/  

 


